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1. Sitzung der Verbandsversammlung

Die nächste Verbandsversammlung findet voraussichtlich am 5. September 2025, um 
08:00 Uhr, im Großen Beratungsraum des Wasserverbandes „Südharz“, Am Brühl 7, 06526 
Sangerhausen, statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://sessionnet.krz.de/wasser-suedharz/bi/info.asp) veröffentlicht.

2. Bekanntmachungen

Der Wasserverband „Südharz“ fasste in seiner 129. Verbandsversammlung am 27.06.2025
nachstehende Beschlüsse:

 Beschluss zur Anbindung einer Drainage in der Ortslage Riestedt
Beschluss-Nr.: 1-129/2025

 Beschluss zum Vertrag über die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers an 
der Straßenoberflächenentwässerung gemäß § 23 Abs. 5 Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Baumaßnahme Stadt Sangerhausen, Ortsnetz Gonna, 1. BA NW 
Beschluss-Nr.: 2-129/2025

 Beschluss zum Vertrag über die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers an der 
Straßenoberflächenentwässerung gemäß § 23 Abs. 5 Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Baumaßnahme Stadt Sangerhausen, Ortsnetz Obersdorf, 
Resterschließung 1. BA RW
Beschluss-Nr.: 3-129/2025

 Beschluss zum Vertrag über die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers an der 
Straßenoberflächenentwässerung gemäß § 23 Abs. 5 Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Baumaßnahme Stadt Sangerhausen, Straße der Volkssolidarität, 
RW
Beschluss-Nr.: 4-129/2025

 Beschluss über die Bauherrenvereinbarung mit der Stadt Sangerhausen zur 
Durchführung der Baumaßnahme „Sangerhausen, Ortsteil Obersdorf 1. BA“
Beschluss-Nr.: 5-129/2025

 Beschluss über eine Kreditaufnahme
Beschluss-Nr.: 6-129/2025

 Beschluss Bestellung Wirtschaftsprüfer für die Jahre 2025 - 2026
Beschluss-Nr.: 7-129/2025

 Beschluss zur Auftragsvergabe der Bauleistung „Ortsnetz Obersdorf 1. BA 
Resterschließung SW RW TW“
Beschluss-Nr.: 8-129/2025

 Beschluss zur Auftragsvergabe der Bauleistung „Sangerhausen, Straße der 
Volkssolidarität“
Beschluss-Nr.: 9-129/2025

https://sessionnet.krz.de/wasser-suedharz/bi/info.asp
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 Beschluss zur Auftragsvergabe der Leistung „Strompreisausschreibung des 
Wasserverbandes „Südharz“ ab 2026“
Beschluss-Nr.: 10-129/2025

 Beschluss über unbefristete Niederschlagungen
Beschluss-Nr.: 11-129/2025

3. Der Wasserverband informiert

Aktuelle Stellenausschreibungen

Der Wasserverband „Südharz“ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in der 
Kreisstadt Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Verband versorgt rund 55.000 
Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser und ist für deren Abwasserbeseitigung zuständig.  

Im Wasserverband „Südharz“ ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu 
besetzen:

Fachbereichsleitung Technik und Betrieb (m/w/d)
Entgeltgruppe 13 TVöD-VKA, Vollzeit, unbefristet

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, den 21. Juli 2025.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter www.wasser-suedharz.de.

http://www.wasser-suedharz.de/
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4. Öffentliche Zustellungen

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1050213
Grundstück:     Mittelstraße 14, 06537 Kelbra

2044-2-772
Bescheidnummer: VAW25017093 vom 20.06.2025
Adressat:       Severin Niazi
letzte bekannte Anschrift: nicht ermittelbar, 27.06.2024 von Amts wegen abgemeldet 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017093 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Herrn Severin Niazi durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort der vorgenannten natürlichen Personen ist nicht zu ermitteln. Er wurde von 
Amts wegen abgemeldet.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Mittelstraße 14, 06537 Kelbra wurde für den Zeitraum 01.01.2024 
bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1050213
Grundstück:     Mittelstraße 14, 06537 Kelbra

2044-2-772
Bescheidnummer: VNW2514380 vom 20.06.2025
Adressat:       Severin Niazi
letzte bekannte Anschrift: nicht ermittelbar, 27.06.2024 von Amts wegen abgemeldet 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514380 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Herrn Severin Niazi durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort der vorgenannten natürlichen Personen ist nicht zu ermitteln. Er wurde von 
Amts wegen abgemeldet.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Mittelstraße 14, 06537 Kelbra wurde für den Zeitraum 01.01.2024 
bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 32,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1015907
Grundstück:     An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2513789 vom 04.02.2025
Adressat:       Maik Herrmann
letzte bekannte Anschrift: Oberhofer Weg 58 c / Etage 1 Li, 12209 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2513789 vom 04.02.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Herrn Maik Herrmann durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. 
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den 
Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 143,81 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1015907
Grundstück:     An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2513790 vom 04.02.2025
Adressat:       Maik Herrmann
letzte bekannte Anschrift: Oberhofer Weg 58 c / Etage 1 Li, 12209 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2513789 vom 04.02.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Herrn Maik Herrmann durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. 
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den 
Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 98,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1015907
Grundstück:     An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2513791 vom 04.02.2025
Adressat:       Maik Herrmann
letzte bekannte Anschrift: Oberhofer Weg 58 c / Etage 1 Li, 12209 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2513789 vom 04.02.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Herrn Maik Herrmann durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. 
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den 
Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 98,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1015907
Grundstück:     An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2514383 vom 04.02.2025
Adressat:       Maik Herrmann
letzte bekannte Anschrift: Oberhofer Weg 58 c / Etage 1 Li, 12209 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2513789 vom 04.02.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Herrn Maik Herrmann durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. 
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück An der Rohne 4 b, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 98,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung der Gebührenbescheide

Debitorennummer: 1041441
Grundstück:     Prof.-Paul-Grimm-Straße 49, 06537 Kelbra OT Tilleda
Bescheidnummer: VNW2514386 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514386 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Prof.-Paul-Grimm-Str. 49, 06537 Kelbra OT Tilleda wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 77,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Tel. 03464/27719-0, Fax 03464/27719-300, E-Mail: info@wasser-suedharz.de, Internet: www.wasser-suedharz.de
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051155
Grundstück:     Querfurter Straße 4, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VNW2514390 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514390 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Querfurter Straße 4, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 48,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Tel. 03464/27719-0, Fax 03464/27719-300, E-Mail: info@wasser-suedharz.de, Internet: www.wasser-suedharz.de
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051155
Grundstück:     Querfurter Straße 4, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VAW25017104 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017104 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Querfurter Straße 4, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1042560
Grundstück:     Pfortenplatz 7, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VNW2514391 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514391 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Pfortenplatz 7, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 01.01.2024 
bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 93,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1042560
Grundstück:     Pfortenplatz 7, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VAW25017105 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017105 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Pfortenplatz 7, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 01.01.2024 
bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin

                                   



Amtsblatt Nr. 05 vom 04.07.2025 - Seite 15 von 38
Impressum: Amtsblatt des Wasserverbandes „Südharz”
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1041869
Grundstück:     Weimarische Straße 27, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VNW2514392 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514392 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Weimarische Straße 27, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 67,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1041869
Grundstück:     Weimarische Straße 27, 06542 Allstedt
Bescheidnummer: VAW25017106 vom 20.06.2025
Adressat:       Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V
letzte bekannte Anschrift: 4931 Geertruidenberg, Elfhuizen 4 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017106 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Firma Moerdijkse Handels Maatschappi j B.V durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Firma ist nicht zu ermitteln. 
Eine Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Weimarische Straße 27, 06542 Allstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin            
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051316
Grundstück:     Hauptstraße 199, 06528 Blankenheim
Bescheidnummer: VNW2514393 vom 20.06.2025
Adressat:       Ziza Haljiti
letzte bekannte Anschrift: Grabenstraße 34, 1. OG links, 06295 Luth. Eisleben 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514393 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtige Frau Ziza Haljiti durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort der vorgenannten Frau Haljiti ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur letzten 
bekannten Anschrift ist erfolglos. (verzogen in Ausland)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Hauptstraße 199, 06528 Blankenheim wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 70,40 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Tel. 03464/27719-0, Fax 03464/27719-300, E-Mail: info@wasser-suedharz.de, Internet: www.wasser-suedharz.de
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1052986
Grundstück:     Rote Gasse 103, 06528 Blankenheim
Bescheidnummer: VNW2514394 vom 20.06.2025
Adressat:       Cornelis Jacob Jansen
letzte bekannte Anschrift: nicht ermittelbar (Auskunftssperre)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514394 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Cornelis Jacob Jansen durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort des vorgenannten Herrn Jansen ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur 
letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Rote Gasse 103, 06528 Blankenheim wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 41,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1042416
Grundstück:     Unterstraße 11, 06536 Südharz OT Dietersdorf
Bescheidnummer: VNW2514395 vom 20.06.2025
Adressat:       Christian Georgi
letzte bekannte Anschrift: Anschrift nicht ermittelbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514395 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Christian Georgi durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort des vorgenannten Herrn Georgi ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur 
letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Unterstraße 11, 06536 Südharz OT Dietersdorf wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 113,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin

                                   



Amtsblatt Nr. 05 vom 04.07.2025 - Seite 20 von 38
Impressum: Amtsblatt des Wasserverbandes „Südharz”
Herausgeber: Wasserverband „Südharz“, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen

Tel. 03464/27719-0, Fax 03464/27719-300, E-Mail: info@wasser-suedharz.de, Internet: www.wasser-suedharz.de
Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1042416
Grundstück:     Unterstraße 11, 06536 Südharz OT Dietersdorf
Bescheidnummer: VAW2517108 vom 20.06.2025
Adressat:       Christian Georgi
letzte bekannte Anschrift: Anschrift nicht ermittelbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017108 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Christian Georgi durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort des vorgenannten Herrn Georgi ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur 
letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Unterstraße 11, 06536 Südharz OT Dietersdorf wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1016828
Grundstück: Rittergasse 28, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)
Bescheidnummer: VNW2514407 vom 20.06.2025
Adressat: Boris Hocke
letzte bekannte Anschrift: von Amtswegen abgemeldet

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514407 vom 20.06.2025 an 
den Boris Hocke durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort des 
vorgenannten Herrn Hocke ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur letzten bekannten 
Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Rittergasse 28, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) wurde für 
den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. 
Dafür entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 48,50 €.

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig 
und auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes 
„Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.  

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1016828
Grundstück:     Rittergasse 28, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)
Bescheidnummer: VAW25017128 vom 20.06.2025
Adressat:       Boris Hocke
letzte bekannte Anschrift: von Amtswegen abgemeldet

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017128 vom 20.06.2025 an den 
Boris Hocke durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der Aufenthaltsort des 
vorgenannten Herrn Hocke ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur letzten bekannten 
Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Rittergasse 28, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1056974
Grundstück:     Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf
Bescheidnummer: VNW2514409 vom 20.06.2025
Adressat:       Birgit Ross und Shawn Burnsed
letzte bekannte Anschrift: Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514409 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Birgit Ross und Shawn Burnsed durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Eigentümer ist nicht zu ermitteln. Eine 
Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 202,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1056974
Grundstück:     Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf
Bescheidnummer: VAW25017142 vom 20.06.2025
Adressat:       Birgit Ross und Shawn Burnsed
letzte bekannte Anschrift: Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017142 vom 20.06.2025 an die 
Gebührenpflichtigen Birgit Ross und Shawn Burnsed durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Der Aufenthaltsort der vorgenannten Eigentümer ist nicht zu ermitteln. Eine 
Zustellung zur letzten bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Oberdorfstraße 10, 06536 Südharz OT Dietersdorf wurde für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 133,66 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1000896
Grundstück:     Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)
Bescheidnummer: VAW25017149 vom 20.06.2025
Adressat:       Patrick J. Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017149 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Patrick J. Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort des vorgenannten Herrn Vith ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur letzten 
bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) wurde für 
den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 46,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1000896
Grundstück:     Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)
Bescheidnummer: VAW25017150 vom 20.06.2025
Adressat:       Patrick J. Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017150 vom 20.06.2025 an den 
Gebührenpflichtigen Patrick J. Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort des vorgenannten Herrn Vith ist nicht zu ermitteln. Eine Zustellung zur letzten 
bekannten Anschrift ist erfolglos. (Anschrift nicht ermittelbar)
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Am Heringskopf 5, 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) wurde für 
den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür 
entstand eine Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid können beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051062
Grundstück:     Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VAW25017185 vom 24.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Haunauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017185 vom 24.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amt wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2023 bis 31.12.2023 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051062
Grundstück:     Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VAW25017186 vom 24.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Haunauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltung-
szustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017186 vom 24.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amt wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand eine 
Gebührenschuld in Höhe von 138,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051062
Grundstück:     Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2514428 vom 24.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Haunauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514428 vom 24.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amt wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2023 bis 31.12.2023 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 31,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051062
Grundstück:     Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2514429 vom 24.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Haunauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514429 vom 24.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amt wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 61, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
eine Gebührenschuld in Höhe von 31,50 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051060
Grundstück:     Grube 60, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VAW25017208 vom 26.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Hanauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VAW25017208 vom 26.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amts wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 60, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Schmutzwassergebühr erhoben. Dafür entstand ein 
Guthaben in Höhe von 21,88 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Gebührenbescheid zur Festsetzung der Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 
des Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides

Debitorennummer: 1051060
Grundstück:     Grube 60, 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Bescheidnummer: VNW2514448 vom 26.06.2025
Adressat:       Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Hanauerstraße 36, 77839 Lichtenau OT Muckenschopf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Absatz 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid VNW2514448 vom 26.06.2025 an 
die Gebührenpflichtige Frau Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Frau Menzel wurde für die o. g. Anschrift zum 14.05.2025 von Amts wegen nach unbekannt 
abgemeldet. Eine neue Anschrift konnte nicht ermittelt werden.
 
In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

1. Für das Grundstück Grube 60, 06542 Allstedt OT Wolferstedt wurde für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2024 die Niederschlagswassergebühr erhoben. Dafür entstand 
ein Guthaben in Höhe von 34,00 €. 

2. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und 
auf das Konto IBAN: DE47 8005 5008 0360 1886 72 des Wasserverbandes „Südharz“ 
bei der Sparkasse Mansfeld Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren 
Abwasser, Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen zu den üblichen Servicezeiten 

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser-Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg

        2069-6-1136/95
Debitorennummer:         1000896
Bescheidnummer:         TW2517860 vom 20.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2021 bis 31.12.2021
Adressat:         Patrick Josef Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) 
Geburtsdatum:         28.05.1960

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 20.06.2025 mit der Nummer TW2517860 an 
den Gebührenpflichtigen Patrick Josef Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Empfänger hat sich in das unbekannte Inland abgemeldet. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Flur 6, Flst. 1136/95) 
ist für den 01.01.2021 bis 31.12.2021 als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Wasserverbandes „Südharz“ eine Forderung 
in Höhe von 13,95 € entstanden. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig und auf das Konto IBAN: DE68 8005 5008 0350 1886 61 des Wasser-
verbandes „Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, 
Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser-Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg

        2069-6-1136/95
Debitorennummer:         1000896
Bescheidnummer:         TW2517861 vom 20.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2022 bis 31.12.2022
Adressat:         Patrick Josef Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) 
Geburtsdatum:         28.05.1960

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 20.06.2025 mit der Nummer TW2517861 an 
den Gebührenpflichtigen Patrick Josef Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Empfänger hat sich in das unbekannte Inland abgemeldet. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Flur 6, Flst. 1136/95) 
ist für den 01.01.2022 bis 31.12.2022 als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Wasserverbandes „Südharz“ eine Forderung 
in Höhe von 249,02 € entstanden. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig und auf das Konto IBAN: DE68 8005 5008 0350 1886 61 des Wasser-
verbandes „Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, 
Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Verantwortlich für die Bekanntmachungen: Verbandsgeschäftsführerin Dr. Parnieske-Pasterkamp
Erscheinungsweise: nach Bedarf

Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser-Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg

        2069-6-1136/95
Debitorennummer:         1000896
Bescheidnummer:         TW2517862 vom 20.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2023 bis 31.12.2023
Adressat:         Patrick Josef Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) 
Geburtsdatum:         28.05.1960

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 20.06.2025 mit der Nummer TW2517862 an 
den Gebührenpflichtigen Patrick Josef Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Empfänger hat sich in das unbekannte Inland abgemeldet. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Flur 6, Flst. 1136/95) 
ist für den 01.01.2023 bis 31.12.2023 als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Wasserverbandes „Südharz“ eine Forderung 
in Höhe von 220,11 € entstanden. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig und auf das Konto IBAN: DE68 8005 5008 0350 1886 61 des Wasser-
verbandes „Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, 
Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Erscheinungsweise: nach Bedarf

Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser-Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier: Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg

        2069-6-1136/95
Debitorennummer:         1000896
Bescheidnummer:         TW2517863 vom 20.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2024 bis 31.12.2024
Adressat:         Patrick Josef Vith
letzte bekannte Anschrift: Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Harz) 
Geburtsdatum:         28.05.1960

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 20.06.2025 mit der Nummer TW2517863 an 
den Gebührenpflichtigen Patrick Josef Vith durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Empfänger hat sich in das unbekannte Inland abgemeldet. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Am Heringskopf 5 in 06536 Südharz OT Stolberg (Flur 6, Flst. 1136/95) 
ist für den 01.01.2024 bis 31.12.2024 als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Wasserverbandes „Südharz“ eine Forderung 
in Höhe von 164,35 € entstanden. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig und auf das Konto IBAN: DE68 8005 5008 0350 1886 61 des Wasser-
verbandes „Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, 
Am Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser-Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier:   Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Oberdorfstraße 10 in 06536 Südharz OT Dietersdorf
Debitorennummer:         1056974
Bescheidnummer:         TW2517892 vom 24.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2024 bis 31.12.2024
Adressat:         Frau Birgit Ross und Shawn Burnsed
letzte bekannte Anschrift: Oberdorfstraße 10 in 06536 Südharz OT Dietersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 24.06.2025 mit der Nummer TW2517892 an 
die Gebührenpflichtigen Birgit Ross und Shawn Burnsed durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist nicht zu ermitteln. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Oberdorfstraße 10 in 06536 Südharz OT Dietersdorf ist für den 
01.01.2024 bis 31.12.2024 als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Wasserversorgungseinrichtung des Wasserverbandes „Südharz“ eine Forderung in Höhe von 
138,50 € entstanden. Die Gebühren sind einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig 
und auf das Konto IBAN: DE68 8005 5008 0350 1886 61 des Wasserverbandes „Südharz“ bei 
der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, Am 
Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Festsetzung der Gebühren für die Nutzung eines Trinkwasser- Hausanschlusses des 
Wasserverbandes „Südharz“

Hier:   Öffentliche Zustellung des Gebührenbescheides
 
Grundstück:         Grube 60 in 06542 Allstedt OT Wolferstedt
Debitorennummer:         1051060
Bescheidnummer:         TW2517901 vom 26.06.2025
Leistungszeitraum:         01.01.2024 bis 31.12.2024
Adressat:         Antje Menzel
letzte bekannte Anschrift: Hanauerstraße 36 in 77839 Lichtenau
Geburtsdatum:         21.02.1968

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 b) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung (AO) und § 10 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird der Gebührenbescheid vom 26.06.2025 mit der Nummer TW2517901 
an die Gebührenpflichtige Antje Menzel durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der 
Aufenthaltsort der Empfängerin ist nicht zu ermitteln. 

In dem o. g. Bescheid wird Folgendes verfügt:

Für das Grundstück Grube 60 in 06542 Allstedt ist für den 01.01.2024 bis 31.12.2024 als 
Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des 
Wasserverbandes „Südharz“ ein Guthaben in Höhe von 38,44 € entstanden. Die Gebühren 
sind einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig und auf das Konto IBAN: DE68 8005 
5008 0350 1886 61 des Wasserverbandes „Südharz“ bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz zu 
überweisen.

Der Gebührenbescheid kann beim Wasserverband „Südharz“, in der Abteilung Gebühren, Am 
Brühl 7, 06526 Sangerhausen, zu den üblichen Servicezeiten

dienstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
donnerstags 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00
freitags 09:00 – 12:00

eingesehen werden.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin


